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Niederschrift über die öffentliche 
 
Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses   
 
am 05.03.2026 im Sitzungssaal Steinscheuer, Brückenstraße 7 in Weinstadt-Großheppach  
 
Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 18:51 Uhr  
 

Anwesend: 

Vorsitz 
Herr Oberbürgermeister Michael Scharmann  

Mitglieder 
Frau Gülden Aygün-Sagdic  
Herr Jens Häcker Ab 18:38 Uhr (TOP 3) 
Herr Samuel Herbrich  
Herr Uwe Hoffmann  
Frau Franziska Jung  
Frau Ina Steiner  
Herr Ingo Ulamec  
Frau Andrea Weber  

Stellvertreter 
Herr Florian Bauer Vertretung für Frau Karin Gaiser 
Herr Tim Bergmüller Vertretung für Frau Uta Heß,  

ab 18:07 Uhr (TOP 1) 

Schriftführer 
Herr Philemon Dörrer  
 
 

Entschuldigt: 

Mitglieder 
Frau Karin Gaiser  
Frau Uta Heß  
 
 
Außerdem anwesend: 
Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Sieben Bürgerinnen und Bürger 
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Öffentliche Tagesordnung 

1. Jahresbericht 2025 des Stadtseniorenrats BU Nr. 024/2026 

2. Bericht zur Inklusion in Kitas BU Nr. 033/2026 

3. Neufassung der Kita-Satzung (Vorberatung) BU Nr. 020/2026 

4. Neufassung der Satzung für die Betreuung von Grundschülern in Wein-
stadt (Vorberatung) 

BU Nr. 031/2026 

5. Berichte, Bekanntgaben und Verschiedenes   
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1. Jahresbericht 2025 des Stadtseniorenrats BU Nr. 024/2026 
 
Frau Schurrer, Vorsitzende des Stadtseniorenrats, hält den Sachvortrag anhand einer Prä-
sentation. 
 
Stadtrat Bergmüller betritt um 18:07 Uhr den Sitzungssaal und nimmt seinen Platz am Sit-
zungstisch ein. 
 
Oberbürgermeister Scharmann dankt für den Vortrag und lobt die Veranstaltungsbroschüre 
des Stadtseniorenrats. 
Die Frage von Stadtrat Hoffmann nach der Website beantwortet Frau Schurrer damit, dass 
Veranstaltungsangebote schnell auf die Homepage gestellt und von vielen Senioren abgeru-
fen werden. Weiterhin würden die Veranstaltungen im gelben Blättle veröffentlicht. Das An-
gebot sei wichtig, da Einsamkeit im Alter ein großes Thema darstelle.  
 
Oberbürgermeister Scharmann stellt fest:       
 
Der Sozial- und Kulturausschuss nimmt den Jahresbericht 2025 des Stadtseniorenrats 
zur Kenntnis.     
 
 
 
2. Bericht zur Inklusion in Kitas BU Nr. 033/2026 
 
Frau Stubbe, Leiterin des Amts für Schule, Bildung und Soziales, und Frau Musch-Bertsch, 
Mitarbeiterin des Amts für Schule, Bildung und Soziales, halten den Sachvortrag anhand ei-
ner Präsentation. 
 
Stadtrat Hoffmann fragt, wie es mit den Kindern in der Schule weitergehe. 
Frau Musch-Bertsch erklärt, es gebe bei Kindern mit Integrationsmaßnahmen enge Koopera-
tionen mit den Schulen und eine Beratung der Eltern, ein sonderpädagogisches Gutachten 
erstellen zu lassen. Frau Stubbe ergänzt, dass je früher man mit unterstützenden Maßnah-
men beginne, desto besser seien die Chancen einer geordneten Einschulung. 
 
Die Frage von Stadträtin Jung, ob auch Eltern auf sie zukämen, beantwortet Frau Musch-
Bertsch, dass zwar der größte Teil von den pädagogischen Fachkräften komme, jedoch auch 
manche Eltern das Thema beispielsweise bei der Anmeldung ansprechen würden. 
 
Oberbürgermeister Scharmann stellt fest:       
 
Der Sozial- und Kulturausschuss nimmt den Bericht zur Inklusion in Kitas zur Kennt-
nis.       
 
 
 
3. Neufassung der Kita-Satzung (Vorberatung) BU Nr. 020/2026 
 
Herr Friedel, stellvertretender Leiter des Amts für Schule, Bildung und Soziales, hält den 
Sachvortrag anhand der Beratungsunterlage. 
 
Stadtrat Häcker betritt um 18:38 Uhr den Sitzungssaal und nimmt seinen Platz am Sitzungs-
tisch ein. 
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Stadträtin Aygün-Sagdic greift die im letzten Jahr abgelehnte einkommensabhängige Gebühr 
auf. Oberbürgermeister Scharmann antwortet, damals habe man ausführlich beraten und 
sich mehrheitlich dagegen entschieden. Stadtrat Häcker pflichtet ihm unter Verweis auf den 
niedrigen Kostendeckungsgrad bei. 
 
Stadtrat Bergmüller und Stadtrat Hoffmann fragen, wie es sich mit Werbung von Kirchen ver-
hält. Herr Friedel antwortet, hierfür brauche es keine Satzungsregelung, da das hier geltende 
Neutralitätsprinzip in § 7 des Kindertagesbetreuungsgesetzes formuliert sei. 
 
Auf Nachfrage von Stadträtin Jung wird bestätigt, dass der Gesamtelternbeirat keine Stel-
lungnahme abgegeben habe. 
 
Der Sozial- und Kulturausschuss empfiehlt dem Gemeinderat bei zehn Ja-Stimmen und einer 
Gegenstimme folgenden Satzungsbeschluss: 
 
 

Satzung für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen der Stadt Weinstadt 

(KiTaSatzung) 
 

Auf Grund von §§ 4, 10 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den 
§§ 2, 13, 14 und 19 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung 
mit den §§ 22, 24 und 90 Sozialgesetzbuch VIII und § 3 des Kindertagesbetreuungsgesetzes 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Weinstadt am 26.03.2026 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
Trägerschaft 

 
Träger der städtischen Kindertageseinrichtungen als öffentliche Einrichtungen ist die Stadt 
Weinstadt. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich- rechtlicher Natur. 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen hat die Aufgabe und das Ziel, die Erziehung 
der Kinder in den Familien zu ergänzen und zu unterstützen. Die Förderung umfasst Erzie-
hung, Bildung und Betreuung der Kinder und bezieht sich auf deren soziale, emotionale, kör-
perliche und geistige Entwicklung. Sie schließt die Vermittlung weltoffener und kultursensibler 
Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprach-
lichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnis-
sen der einzelnen Kinder orientieren. 
 
Grundlage der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen sind die gesetzlichen 
Bestimmungen und Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere das Kinderta-
gesbetreuungsgesetz Baden- Württemberg, der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
des Landes Baden- Württemberg, das Leitbild und die Rahmenkonzeption für die städtischen 
Kindertageseinrichtungen sowie die Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung. 
 
Gewerbliche Angebote oder Werbung für gewerbliche Angebote sollen in den Kindertages-
einrichtungen und auf deren Gelände während der Betreuungszeiten sowie in angemesse-
nem Zeitabstand davor und danach nicht stattfinden. 
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§ 3 
Aufnahme 

 
1. Die Aufnahme in Kindertageseinrichtungen erfolgt ab der Vollendung des 3. Lebensjah-

res, die Aufnahme in Einrichtungen der Kleinkindbetreuung ab der Vollendung des 1. Le-
bensjahres und die Aufnahme in Einrichtungen für altersgemischte Gruppen ab der Voll-
endung des 2. Lebensjahres, jeweils soweit Plätze vorhanden sind. Es besteht kein An-
spruch auf eine Aufnahme in eine bestimmte Kindertageseinrichtungen. Die Gruppenauf-
teilung obliegt dem Träger. 

2. Die Aufnahme wird zentral von der Stadtverwaltung Weinstadt als Träger eigener Kinder-
tageseinrichtungen und für die in § 10 genannten Kindertageseinrichtungen unter Berück-
sichtigung der durch den Kitabeirat festgelegten Grundsätze durchgeführt. 

3. Die Kombination aus verschiedenen Betreuungsformen ist möglich, soweit sie in der je-
weiligen Kindertageseinrichtung/ Gruppe angeboten wird und geeignete Plätze hierfür 
vorhanden sind. 

4. Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf aufweisen werden in Kindertageseinrichtungen 
aufgenommen, wenn ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann, 
ohne dass die Belange der übrigen Kinder beeinträchtigt werden. 

5. Von der Aufnahme ausgeschlossen sind Kinder, wenn sie Überträger einer ansteckenden 
Krankheit sind. 

6. Jedes Kind muss vor Aufnahme ärztlich untersucht werden und einen Impfschutz bzw. 
eine Immunität gegen Masern vorweisen. Die ärztliche Untersuchung darf nicht länger als 
zwölf Monate vor Aufnahme zurückliegen. Als ärztliche Untersuchung gilt auch die Vor-
sorgeuntersuchung. 

7. Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des Aufnahmebogens sowie der 
Vorlage der erforderlichen Erklärungen und Unterlagen durch die Personensorgeberech-
tigten. 

8. Grundsätzlich werden nur Kinder aufgenommen, die in Weinstadt ihren Hauptwohnsitz 
haben. Auswärtige Kinder können aufgenommen werden, wenn geeignete freie Plätze zur 
Verfügung stehen. 

9. Die Aufnahme ist befristet bis zum Ende des jeweiligen Kindergartenjahres (31. August), 
in dem die Schulpflicht eintritt. Eine Verlängerung ist möglich, wenn der Antrag bis zum 
15. März des jeweiligen Jahres gestellt wird.  

 
§ 4 

Änderung der Betreuungsform und Abmeldung 
 
1. Eine Änderung der Betreuungsform oder -zeit ist aus wichtigem Grund zum Monatsan-

fang möglich, sofern ein geeigneter Platz zur Verfügung steht. Eine Abmeldung kann nur 
zum Monatsende erfolgen. Ein Antrag auf Änderung der Betreuungsform oder -zeit oder 
eine Abmeldung muss mindestens 4 Wochen vorher schriftlich bei der Stadtverwaltung 
Weinstadt eingegangen sein. 

2. Bei Personalmangel oder einem anderen wichtigen Grund kann das Betreuungsangebot 
seitens des Trägers mit einer Frist von vier Wochen auf eine veränderte Öffnungszeit 
festgesetzt werden. 

 
§ 5 

Ausschluss und Widerruf der Aufnahme 
 
1. Ein Kind, das wiederholt oder nachhaltig den geordneten Betrieb stört (z. B. durch Ge-

fährdung oder Belästigung anderer Kinder oder der Betreuungskräfte) kann nach vorhe-
riger Abmahnung der Personensorgeberechtigten durch den Träger vom Besuch tage- 
oder stundenweise ausgeschlossen werden. Bei Gefahr für die Gesundheit anderer Per-
sonen in der Einrichtung ist der Ausschluss auch fristlos möglich oder die Aufnahme 
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kann widerrufen werden. 
 

2. Bei wiederholter Nichtbeachtung der Verpflichtungen nach dieser Satzung (insbesondere 
§§ 6 und 8) kann die Aufnahme widerrufen werden.  

3. Die Aufnahme wird widerrufen, sobald der Hauptwohnsitz des Kindes nach außerhalb 
von Weinstadt verlegt wird und die Voraussetzungen nach § 3 Nr. 8 nicht vorliegen. Ein 
Widerruf soll spätestens zum Monatsersten des vierten Monats erfolgen, der auf den 
Wegzug erfolgt.  
 

4. Für die in § 10 genannten Einrichtungen erfolgt der Widerruf der Aufnahme nach Abs. 1 
bis 3 durch die Stadtverwaltung Weinstadt. Ein Ausschluss erfolgt durch den jeweiligen 
Träger.  

 
§ 6 

Besuch der Kindertageseinrichtungen 
 
Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Kindertageseinrichtungen regelmäßig be-
sucht werden. Kann ein Kind die Kindertageseinrichtungen nicht besuchen, ist diese spätes-
tens bis zum Beginn der vereinbarten Betreuungszeit des jeweiligen Tages zu benachrichti-
gen. 
 
Im Interesse eines geordneten Betriebes und der Organisation der Angebote soll das Kind im 
Regelfall spätestens 30 Minuten nach Beginn der vereinbarten Betreuungszeit in die Kinder-
tageseinrichtungen gebracht und pünktlich nach der vereinbarten Betreuungszeit abgeholt 
werden. Keinesfalls darf das Kind außerhalb der gebuchten Betreuungszeit ohne Aufsicht 
durch die Personensorgeberechtigten in der Kindertageseinrichtungen sein.  
 
Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge sowie 
Änderungen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Einrichtung 
unverzüglich mitzuteilen. Die Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten bei plötzlicher 
Erkrankung des Kindes oder anderen Notfällen muss gewährleistet sein. 
 

§ 7 
Schließzeiten 

 
Die Schließzeiten in den einzelnen Kindertageseinrichtungen werden nach Anhörung des 
Elternbeirates jeweils für ein Kindergartenjahr festgesetzt und rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Muss die Kindertageseinrichtungen oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen 
Erkrankung, Beschäftigungsverbot oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben oder 
den Betreuungsumfang zeitlich reduzieren, werden die Personensorgeberechtigten darüber 
so früh wie möglich informiert. 
 
Der Träger ist bemüht, Schließungen oder Reduzierungen der Betreuungszeit zu vermeiden 
und so kurz wie möglich zu halten.  
 

§ 8 
Betreuungsgebühren 

 
1. Gebührenerhebung 
Für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen der Stadt Weinstadt und in den in § 10 ge-
nannten Kindertageseinrichtungen erhebt die Stadtverwaltung Weinstadt Betreuungsgebüh-
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ren nach den Vorschriften dieser Satzung. 
 
2. Grundsätze 
Die Gebühren werden für jedes Kind erhoben, das eine Kindertageseinrichtungen besucht. 
Sie entstehen und werden fällig zu Beginn jeden Monats und sind in der jeweils festgesetzten 
Höhe von Beginn des Monats an zu entrichten, in dem das Kind zur Betreuung aufgenom-
men wird. Erfolgt die Aufnahme nach dem 15. eines Monats, ist für diesen Monat die halbe 
Gebühr zu zahlen. Im Monat August werden keine Betreuungsgebühren erhoben.  
 
Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter des Kindes sowie diejenigen, in dessen 
Haushalt das Kind aufgenommen ist. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 
 
Für die Berechnung der Gebühren maßgeblich sind die persönlichen und sonstigen Verhält-
nisse am Ersten des jeweiligen Monats, im Monat der erstmaligen Aufnahme in eine Kinder-
tageseinrichtungen die Verhältnisse am Aufnahmetag. 
 
Kann der Träger aus organisatorischen, personellen oder von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen zeitlich befristet keine Betreuung anbieten, erfolgt keine Gebührenerstattung. An-
derweitige Schadenersatzansprüche gegen den Träger sind ausgeschlossen. 
 
Kann ein Kind die Kindertageseinrichtungen wegen Krankheit oder Kinderkur während eines 
zusammenhängenden Zeitraums von mindestens drei Wochen nicht besuchen, werden die 
Gebühren auf Antrag für den betreffenden Zeitraum um die Hälfte ermäßigt. 
 
Eine Reduzierung der Gebühren aufgrund eines Wechsels in eine andere Betreuungsform ist 
innerhalb der ersten sechs Monate nach Aufnahme des Kindes nicht möglich. 
 
In jeder Kindertageseinrichtungen wird mindestens die Gebühr der geringsten angebotenen 
Betreuungsform erhoben. Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen werden vom 
Träger festgelegt.  
 
3. Stufenregelung 
Die Gebühren sind abhängig von der Kinderzahl gestaffelt: 

− Stufe 1: Gebühr für ein Einzelkind sowie ein Kind mit Hauptwohnsitz außerhalb von  
              Weinstadt unabhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder, 

− Stufe 2: Kind mit einem im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten  
             Geschwisterkind, 

− Stufe 3: Kind mit zwei im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten  
  Geschwisterkindern,  

− Stufe 4: Kind mit mindestens drei im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten   
              Geschwisterkindern. 

Für die Stufenregelung zählen Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Kinder, die nach 
Vollendung des 10. Lebensjahres noch die Grundschule besuchen, werden auf Antrag bis 
zum Ende des Grundschulbesuchs in die Stufenregelung einbezogen.  
 
Für Gebührentatbestände, die sich nach der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder bis 
zum Ende der Grundschulzeit richten, ist die Zahl der von den Personensorgeberechtigten 
bekannt gegebenen Kinder maßgeblich. Eine Gebührenanpassung aufgrund geänderter Kin-
derzahl erfolgt ab dem auf die Bekanntgabe folgenden Monat. 
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4. Höhe der Gebühren 
Die Höhe der Gebühren sind der Anlage zu entnehmen. Bei Festlegung unterschiedlicher 
Betreuungsformen oder Erstattungen sind die Gebühren als Monatsgebühren festzulegen 
und nach mathematischen Regeln zu runden. 
 
5. Sozialstaffelung 
Der Träger gewährt Familien und Alleinerziehenden, die ihren ständigen Wohnsitz in Wein-
stadt haben, als freiwillige Leistung eine Ermäßigung des Gebührensatzes für die Betreuung 
ihrer Kinder. Liegt das monatliche Bruttoeinkommen berechnet nach wohngeldrechtlichen 
Vorschriften im Kalenderjahr vor dem Antrag niedriger als durchschnittlich 3.500 EUR, wird 
die monatliche Gebühr auf Antrag im Verhältnis ermäßigt.  Die Sozialstaffelung ist ausge-
schlossen, wenn die Gebühren vollständig oder teilweise im Rahmen der wirtschaftlichen 
Jugendhilfe oder nach dem SGB II oder dem SGB XII übernommen bzw. vom Einkommen 
abgesetzt werden oder wenn ein Anspruch auf Übernahme bzw. Absetzung besteht, außer-
dem für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb Weinstadts.  
 
Die Ermäßigung wird bei Vorliegen der Voraussetzungen frühestens ab dem Folgemonat 
gewährt, in dem der Antrag beim Träger gestellt wurde. Beim erstmaligen Antrag beginnt die 
Ermäßigung bei Vorliegen der Voraussetzungen ab dem Monat der Aufnahme des Kindes in 
die Kindertagesstätte, wenn der Antrag im Laufe dieses Monats gestellt wurde. Sie gilt je-
weils bis zum Ablauf des Kindergartenjahres (31. August) in dem der Antrag gestellt wurde. 
 
6. Zahlungen 
Die Gebühren sind jeweils im Voraus bis zum 5. des Monats auf eines der Konten der Stadt-
kasse Weinstadt zu bezahlen. 
 
7. Sonstiges 
Sofern bei Aufnahme in die Schulkindbetreuung für den laufenden Monat bereits eine Gebühr 
für eine Kindertageseinrichtung bezahlt wurde, wird für diesen Monat keine weitere Gebühr 
für die Schulkindbetreuung erhoben. Näheres regelt die Satzung für die Betreuung an den 
städtischen Grundschulen in Weinstadt. 
 

§ 9 
Verpflegungsgebühren 

 
Für die Essensteilnahme wird eine Monatsgebühr erhoben. Die Höhe der Gebühr ist der An-
lage zu entnehmen. Im Monat August werden keine Verpflegungsgebühren erhoben. Bei 
Betreuungsangeboten von mehr als 6 Stunden täglich ist die Teilnahme am Mittagessen ver-
pflichtend. § 8 Ziff. 1, 2, 4, 6 und 7 gelten entsprechend. 
 
Nimmt das Kind wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht an gebuch-
ten Mahlzeiten teil, erfolgt eine Erstattung nur für zusammenhängende Zeiträume von mehr 
als drei Tagen Dauer. 
 

§ 10 
Anwendbarkeit 

 
Die Regelungen der §§ 3, 4 und 5 Abs. 4 sowie 8 und 9 dieser Satzung gelten unmittelbar 
auch für den Besuch der Clemens Kita des Vereins CBBE e.V. (Christliche Bildung, Betreu-
ung und Erziehung e.V.), §§ 3, 4 und 5 Abs. 4 sowie 8 gelten unmittelbar auch für den Be-
such des evangelischen Kindergartens Rappelkiste der evangelischen Kirchengemeinde 
Strümpfelbach (Träger ev. Kirchengemeinde Strümpfelbach) und des evangelischen Kinder-
gartens Sonnenblume der evangelischen Kirchengemeinde Großheppach (Träger Kirchen-
bezirk Waiblingen ) und §§ 3, 4 und 5 Abs. 4 gelten auch für den Besuch der Kindertagesein-
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richtungen im Kinder- und Familienzentrum der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft. 
 

§ 11 
Aufsicht 

 
Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt innerhalb der vereinbarten Betreuungszeit mit 
Übergabe des Kindes in den Räumen der Einrichtung an die pädagogische Kraft und endet 
mit der Übernahme des Kindes in die Obhut eines Personensorgeberechtigten oder einer von 
den Personensorgeberechtigten mit der Abholung beauftragten Person.  
 
Auf dem Weg zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht allein den 
Personensorgeberechtigten. Soll das Kind einen oder beide Wege allein bewältigen oder von 
einer nicht personensorgeberechtigten Person abgeholt werden, ist dies dem Betreuungs-
personal der Einrichtung von den Personensorgeberechtigten schriftlich anzuzeigen. Die Er-
klärung wird nur wirksam, wenn sie von der Einrichtung schriftlich bestätigt wird. Sie ist von 
den Personensorgeberechtigten oder der Einrichtung jederzeit widerrufbar. 
 
Darf ein Kind allein nach Hause gehen, endet die Aufsichtspflicht mit der Entlassung des 
Kindes aus den Räumen der Einrichtung. 
 
Bei Veranstaltungen, an denen die Personensorgeberechtigten teilnehmen können (z.B. Fes-
te, Ausflüge), sind die Personensorgeberechtigten grundsätzlich aufsichtspflichtig. 
 

§ 12 
Versicherung 

 
1. Die Kinder sind gemäß den Bestimmungen des Siebten Buches Sozialgesetzbuch in der 

jeweils gültigen Fassung gesetzlich gegen Unfälle versichert. 
2. Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtungen eintreten, sind 

der jeweiligen Leitung unverzüglich zu melden. 
3. Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und andere per-

sönliche Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird empfohlen, 
die Sachen mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 

 

§ 13 
Regelung in Krankheitsfällen 

 
1. Bei Erkältungskrankheiten, Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, 

Durchfall, Fieber oder Ähnlichem sollen Kinder im Interesse anderer Kinder und des Be-
treuungspersonals die Kindertageseinrichtungen nicht besuchen. 

2. Die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten des § 34 Infektionsschutz-
gesetz gelten vollumfänglich. 

3. Mit der Anmeldung erklären sich die Personensorgeberechtigten damit einverstanden, 
dass im Notfall der nächsterreichbare Kinderarzt oder ein anderer Arzt, ggf. ein Kranken-
haus zu Hilfe gerufen werden oder das Kind dorthin gebracht werden kann. 

 
§ 14 

Elternbeirat 
 
Die Personensorgeberechtigten werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an 
der Arbeit der Kindertageseinrichtungen beteiligt. Je zwei Elternbeiräte vertreten die Kinder-
tageseinrichtungen im Gesamtelternbeirat der Stadt Weinstadt. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kindergartenordnung der 
Stadt Weinstadt vom 1. Februar 2008, zuletzt am 20.03.2025 geändert in ihrer Form als Sat-
zung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Weinstadt (KiTaSatzung) außer Kraft. 
 
 
Anlage zur Satzung für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen der Stadt Wein-
stadt 
(KiTaSatzung) 
 

KiTa-Gebühren ab 01.09.2026 
 

Teil 1 Betreuungsgebühren 
 
Die Gebühr beträgt monatlich bei elfmonatiger Erhebung 
 
für Kinder in Regelgruppen: 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    174 EUR      348 EUR 
(2)    148 EUR      296 EUR 
(3)     104 EUR      209 EUR 
(4)      44 EUR        87 EUR 
 
für Kinder im Waldkindergarten: 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    157 EUR      313 EUR 
(2)    133 EUR      266 EUR 
(3)      94 EUR      188 EUR 
(4)      39 EUR        78 EUR 
 
für Kinder in Gruppen mit verlängerter Vormittagsöffnungszeit (6 Stunden): 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    218 EUR      435 EUR 
(2)    185 EUR      370 EUR 
(3)    131 EUR      261 EUR 
(4)      54 EUR      109 EUR 
 
für Kinder in verlängerter Öffnungszeit bis 7 Stunden: 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    261 EUR      522 EUR 
(2)    222 EUR      444 EUR 
(3)    157 EUR      313 EUR 
(4)      65 EUR      131 EUR 
 
für Kinder in Ganztagesbetreuung bis 8 Stunden: 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    348 EUR      696 EUR 
(2)    296 EUR      592 EUR 
(3)    209 EUR      418 EUR 
(4)      87 EUR      174 EUR 
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für Kinder in Ganztagesbetreuung bis 10 Stunden: 
Stufe  Gebühr für ein Kind über drei Jahren  Gebühr für ein Kind unter drei Jahren 
(1)    435 EUR      870 EUR 
(2)    370 EUR      740 EUR 
(3)    261 EUR      522 EUR 
(4)    109 EUR      218 EUR 
 
Teil 2 Verpflegungsgebühren 
 
Die Gebühr beträgt monatlich 99 EUR bei elfmonatiger Beitragserhebung.     
 
 
 
4. Neufassung der Satzung für die Betreuung  

von Grundschülern in Weinstadt (Vorberatung) 
BU Nr. 031/2026 

 
Frau Stubbe, Leiterin des Amts für Schule, Bildung und Soziales, und Frau Bäcker, Mitarbei-
terin des Amts für Schule, Bildung und Soziales, halten den Sachvortrag anhand der Bera-
tungsunterlage. 
 
Der Sozial- und Kulturausschuss verzichtet auf eine Aussprache und empfiehlt dem Gemein-
derat bei zehn Ja-Stimmen und einer Gegenstimme folgenden Satzungsbeschluss:      
 

Satzung für die Betreuung an den städtischen 

Grundschulen in Weinstadt (Schulkindbetreuungs-Satzung) 

Auf Grund von § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) hat der Gemeinderat der Stadt Weinstadt 
am xx.xx.xxxx folgende Satzung über die Betreuung an städtischen Grundschulen beschlos-
sen: 

§ 1 Trägerschaft 
Träger der Schulkindbetreuung für Grundschulkinder ist die Stadt Weinstadt. 

§ 2 Allgemeines 

1. Grundlage der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen der Schulkindbetreuung sind 
die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung, insbe-
sondere das achte Sozialgesetzbuch sowie die Konzeption der jeweiligen Einrichtung.  

2. Folgende Betreuungsformen werden angeboten: 

a. Kernzeitbetreuung (KZB) 

b. Flexible Nachmittagsbetreuung 

c. Ergänzende Betreuungsangebote an Ganztagsgrundschulen 

d. Ferienbetreuung 

3. Die Betreuungsformen a) – c) werden innerhalb dieser Satzung als Schulkindbetreuung 
bezeichnet. 

4. Die Betreuung erfolgt außerhalb des stundenplanmäßigen Unterrichts in den für die je-
weiligen Gruppen vereinbarten Zeiten mit pädagogischen, spielerischen und freizeitbe-
zogenen Aktivitäten. Die Betreuungsformen a) und b) werden nicht an Ganztagsgrund-
schulen angeboten. 
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5. Die Betreuung erfolgt im Regelfall an allen Schultagen. Die Betreuungszeit soll zusam-
men mit dem Schulunterricht eine feste Betreuungszeit gewährleisten. Beginn und Ende 
der Betreuungszeit werden von der Stadt im Benehmen mit den Schulleitungen nach den 
örtlichen Verhältnissen festgelegt. 

§ 3 Aufgaben 

1. Die Schulkindbetreuung hat die Aufgabe und das Ziel, ein Betreuungsangebot für 
Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht sicherzustellen. Die Schulkindbetreuung 
orientiert sich an den Bedürfnissen der Schulkinder, sowie an den örtlichen und situati-
onsbedingten Gegebenheiten. Sie schließt die Vermittlung weltoffener und kultursensib-
ler Werte und Regeln mit ein. Den Schulkindern werden insbesondere pädagogische, 
spielerische und freizeitbezogene Aktivitäten angeboten. Gewerbliche Angebote oder 
Werbung für gewerbliche Angebote sollen in den Betreuungseinrichtungen und auf deren 
Gelände während der Betreuungszeiten sowie in angemessenem Zeitabstand davor und 
danach nicht stattfinden. 

2. Ein zeitlicher Rahmen, die Hausaufgaben zu erledigen, wird in der Flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung angeboten. Die Erledigung von Hausaufgaben gehört nicht zum pädago-
gischen Konzept der Kernzeitbetreuung. 

3. Im Rahmen der Flexible Nachmittagsbetreuung und beim Besuch einer Ganztagsgrund-
schule soll ein warmes Mittagessen zugebucht werden. Die Zubuchung des Mittages-
sens geschieht vorbehaltlich des Angebots durch den Caterer. Innerhalb der Flexiblen 
Nachmittagsbetreuung besteht die Verpflichtung zur Teilnahme am Mittagessen nur, 
sofern die Betreuung über 14:00 Uhr hinaus in Anspruch genommen wird. 

Eine Anmeldung zur Flexiblen Nachmittagsbetreuung ist nur zulässig, wenn das 
Kind an mindestens einem Wochentag bis 16:00 Uhr angemeldet wird. 

§ 4 Aufnahme und Abmeldung 

1. In der Schulkindbetreuung werden Schulkinder der jeweiligen Grundschule (Klassenstu-
fen 1 – 4) aufgenommen, der die entsprechende Einrichtung angegliedert ist. 

2. Anmeldungen sind bei der Stadt Weinstadt, Amt für Familie, Bildung und Soziales vor 
Beginn des Schuljahres oder vor Beginn des Schulhalbjahres bei Einschulung zum Halb-
jahr vorzunehmen. Die Anmeldefrist wird rechtzeitig veröffentlicht. Bei den Ganztags-
grundschulen erfolgt die Anmeldung direkt über die Schulen. Außerhalb dieser Termine 
ist eine Aufnahme nur möglich, wenn der Bedarf frühzeitig begründet wird und soweit 
Ressourcen vorhanden sind. Die Anmeldung wird mit der Platzzusage durch die Stadt 
wirksam. Das Kind bleibt für die Dauer des Schulbesuchs der Betreuungsformen a) und 
b) angemeldet, sofern es nicht nach Maßgabe des § 4 Absatz 7-9 der Satzung abgemel-
det wird oder ein Ausschluss nach § 5 vollzogen wird. Die Ganztagsgrundschulen fragen 
für die Angebotsform c) jährlich den Betreuungsbedarf für das kommende Schuljahr ab. 

3. Ein Angebot der Schulkindbetreuung und der Ferienbetreuung wird nicht durchgeführt, 
wenn für den entsprechenden Angebotstag nicht mindestens sieben Kinder angemeldet 
sind. Die angemeldeten Eltern werden frühzeitig darüber informiert, dass der gewünsch-
te Angebotstag gefährdet ist. 

4. Vorrangig werden Kinder aufgenommen und betreut, wenn die Personensorgeberechtig-
ten 

a. einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

b. eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
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c. sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme 

d. in der Schulausbildung oder 

e. Hochschulausbildung befinden  

5. Kinder, die einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, können aufgenommen werden, 
wenn ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann, ohne dass die 
Belange der übrigen Kinder beeinträchtigt werden. 

6. Grundsätzlich werden nur Kinder aufgenommen, die in Weinstadt ihren Hauptwohnsitz 
haben. Auswärtige Kinder können nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden, sofern 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen. 

7. Für die Flexible Nachmittagsbetreuung und die KZB ist eine Änderung des Betreuungs-
umfangs innerhalb von zwei Wochen nach Beginn eines Schuljahres mit Wirkung zum 1. 
Oktober möglich. Eine Änderung des Betreuungsumfangs von KZB auf die Flexible 
Nachmittagsbetreuung ist abhängig von verfügbaren Plätzen unterjährig möglich. Ein 
Wechsel ist immer zum 1. eines Monats möglich, die Anmeldefrist hierfür beträgt zwei 
Wochen. Eine Reduzierung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung auf KZB ist zum nächs-
ten Schulhalbjahr möglich. Die Kündigung der Flexiblen Nachmittagsbetreuung und der 
KZB ist zum Ende eines Schulhalbjahres möglich. Die Kündigung muss schriftlich unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Schulhalbjahresende gegenüber dem Trä-
ger erfolgen. Die Stadt kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende kündigen. 

8. Die Anmeldung für ergänzende Betreuungsangebote an Ganztagsgrundschulen (ggf. 
zusammen mit der Schulanmeldung) erfolgt an der jeweiligen Grundschule. Es werden 
nur Kinder aufgenommen, die auch am Ganztagsbetrieb der Schule angemeldet sind. 
Die Anmeldung für die Frühbetreuung vor Schulbeginn steht allen Kindern, die an der 
Schule angemeldet sind, offen. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine 
Abmeldung oder Änderung ist nur zum Ende eines Schulhalbjahres möglich.  

9. Sollte ein ergänzendes Betreuungsangebot an Grundschulen gemäß § 2 Abs. 2 dieser 
Satzung nicht zustande kommen oder sollte das Betreuungsangebot für ein Geschwis-
terkind in einer Kindertageseinrichtung in Weinstadt während der Betreuungszeit länger-
fristig eingeschränkt werden, so ist eine Abmeldung oder Änderung der Anmeldung in 
diesen Fällen ausnahmsweise zulässig. 

§ 5 Ausschluss und Widerruf der Aufnahme 

1. Fehlt ein Kind länger als vier Wochen unentschuldigt in der Einrichtung oder sind für 
zwei aufeinander folgende Monate die Gebühren nicht entrichtet, kann die Stadt den 
Platz zum nächsten Monatsende kündigen und bei Bedarf anderweitig belegen. Ein Aus-
schluss ist auch bei wiederholter Nichtbeachtung sonstiger Pflichten dieser Satzung 
möglich. 

2. Ein Kind, das wiederholt oder nachhaltig den geordneten Betrieb stört (z. B. durch Ge-
fährdung oder Belästigung anderer Kinder, der Betreuungskräfte o. ä.) kann nach vorhe-
riger Abmahnung der Personensorgeberechtigten durch den Träger vom Besuch ganz 
oder zeitweise ausgeschlossen werden. Bei Gefahr für die Gesundheit anderer Kinder 
oder der Betreuungskräfte ist auch ein fristloser Ausschluss oder ein Widerruf der Auf-
nahme möglich.  

3. Ein Kind, das nach § 90 des Schulgesetzes vorübergehend vom Unterricht ausgeschlos-
sen ist, kann während dieses Zeitraums auch kein Betreuungsangebot nach dieser Sat-
zung in Anspruch nehmen. Elternbeiträge werden in diesen Fällen durch den Träger 
nicht zurückerstattet. 

4. Weist ein Kind einen verstärkten Betreuungsbedarf auf und/oder wird eine ärztliche Di-
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agnose gestellt, die einen Mehrbedarf des Kindes im Betreuungsalltag erfordert, kann 
die Anmeldung erneut durch den Träger überprüft werden.  

5. Der Träger behält sich vor, die Aufnahmegrundlagen aus § 4 Abs. 4 in regelmäßigen 
Abständen zu überprüfen. 

§ 6 Ferien und Schließzeiten 

1. Eine Anmeldung zur Ferienbetreuung kann nur wochenweise erfolgen. Dabei kann 
die gewünschte Betreuungszeit innerhalb einer Ferienwoche nicht gewechselt werden. 
Es gelten die in § 4 Abs. 3 – 6 benannten Aufnahmekriterien. Anmeldungen zu Angebo-
ten der Ferienbetreuung sind verbindlich, sobald die Anmeldung durch die Stadt schrift-
lich bestätigt wurde. Die Anmeldefristen werden rechtzeitig veröffentlicht. Eine Abmel-
dung nach Zugang der Bestätigung ist grundsätzlich nicht mehr möglich. Ausnahmen 
hiervon sind zulässig, wenn durch nachrückende Kinder der Stadt kein finanzieller Scha-
den entsteht und andere, sonst unerfüllte Bedarfe gedeckt werden können. Hierüber ent-
scheidet der Träger. 

2. In Schließzeiten wie an mindestens zwei Konzeptionstagen und am letzten Schultag 
vor den Weihnachts- und den Sommerferien findet keine Schulkindbetreuung statt. Die 
Konzeptionstage werden unter Anhörung des Gesamtelternbeirats zu Beginn eines je-
den Schuljahres flexibel festgelegt. 

3. Betriebsstörungen, die der Träger nicht zu vertreten hat (z. B. Streiks, krankheitsbe-
dingte Störungen o. ä.) rechtfertigen keine Reduzierung bzw. Ermäßigung der Elternbei-
träge. Anderweitige Schadensersatzansprüche gegen den Träger sind ausgeschlossen. 
Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z. B. wegen Erkran-
kung, Beschäftigungsverbot oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben oder 
den Betreuungsumfang zeitlich reduzieren, werden die Personensorgeberechtigten dar-
über so früh wie möglich informiert. Der Träger ist bemüht, Schließungen oder Reduzie-
rungen der Betreuungszeit zu vermeiden und so kurz wie möglich zu halten. 

4. Bei Personalmangel oder einem anderen wichtigen Grund kann das Betreuungsan-
gebot seitens des Trägers mit einer Frist von vier Wochen auf eine veränderte Öffnungs-
zeit festgesetzt werden. 

§ 7 Gebührenerhebung 

1. Für den Besuch einer Einrichtung nach dieser Satzung erhebt die Stadt Weinstadt Ge-
bühren nach den Vorschriften dieser Satzung.  

2. Die Gebühren werden für jedes Kind erhoben, das eine Einrichtung nach dieser Satzung 
besucht. Die Gebühren entstehen und werden fällig durch schriftliche Platzzusage der 
Stadt zu Beginn eines jeden Kalendermonats in der jeweils festgesetzten Höhe. Für je-
den Monat, in dem mindestens ein Schultag liegt, wird die Gebühr in voller Höhe erho-
ben. Sind alle Tage eines Monats Ferientage, wird keine Gebühr erhoben.  

Gebührenschuldner sind die gesetzlichen Vertreter des Kindes sowie diejenigen, in de-
ren Haushalt das Kind aufgenommen ist. Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.  

Für die Berechnung der Gebühren maßgeblich sind die persönlichen und sonstigen Ver-
hältnisse am Ersten des jeweiligen Monats, im Monat der erstmaligen Aufnahme in eine 
Schulkindbetreuung die Verhältnisse am Aufnahmetag.  

Für Gebührentatbestände, die sich nach der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder 
bis zur Beendigung der Grundschulzeit richten ist die Zahl der bekanntgegebenen Kinder 
maßgeblich. Eine Veränderung muss unverzüglich mitgeteilt werden. Eine Gebührenan-
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passung erfolgt ab dem ersten auf die Bekanntgabe folgenden Monat.  

Kann der Träger aus organisatorischen, personellen oder von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen zeitlich befristet keine Betreuung anbieten, erfolgt keine Gebührenerstattung. 
Anderweitige Schadenersatzansprüche gegen den Träger sind ausgeschlossen.  

Kann ein Kind die Kindertageseinrichtungen wegen Krankheit oder Kinderkur während 
eines zusammenhängenden Zeitraums von mindestens drei Wochen nicht besuchen, 
werden die Gebühren auf Antrag für den betreffenden Zeitraum um die Hälfte ermäßigt. 

 
3. Stufenregelung: Die Gebühren sind abhängig von der Kinderzahl gestaffelt:  

• Stufe 1: Gebühr für ein Einzelkind sowie ein Kind mit Hauptwohnsitz außerhalb von 
Weinstadt unabhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder,  

• Stufe 2: Kind mit einem im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten Geschwister-
kind,  

• Stufe 3: Kind mit zwei im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten Geschwisterkin-
dern,  

• Stufe 4: Kind mit mindestens drei im Haushalt lebenden kindergeldberechtigten Ge-
schwisterkindern.  

Für die Stufenregelung zählen Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Kinder, die nach 

Vollendung des 10. Lebensjahres noch die Grundschule besuchen, werden auf Antrag bis 

zum Ende des Grundschulbesuchs in die Stufenregelung einbezogen. 

4. Die Höhe der Betreuungs- und Verpflegungsgebühren ist der Anlage A zu entnehmen 

5. Sozialstaffelung: Der Träger gewährt Familien und Alleinerziehenden, die ihren ständi-
gen Wohnsitz in Weinstadt haben, als freiwillige Leistung eine Ermäßigung des Gebüh-
rensatzes für die Betreuung ihrer Kinder. Liegt das monatliche Bruttoeinkommen be-
rechnet nach wohngeldrechtlichen Vorschriften im Kalenderjahr vor dem Antrag niedriger 
als durchschnittlich 3.500 EUR, wird die monatliche Gebühr auf Antrag im Verhältnis er-
mäßigt. Die Sozialstaffelung ist ausgeschlossen, wenn die Gebühren vollständig oder 
teilweise im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe oder nach dem SGB II oder dem 
SGB XII übernommen bzw. vom Einkommen abgesetzt werden oder wenn ein Anspruch 
auf Übernahme bzw. Absetzung besteht, außerdem für Kinder mit Hauptwohnsitz außer-
halb Weinstadts. Die Ermäßigung wird bei Vorliegen der Voraussetzungen frühestens ab 
dem Folgemonat gewährt, in dem der Antrag beim Träger gestellt wurde. Beim erstmali-
gen Antrag beginnt die Ermäßigung bei Vorliegen der Voraussetzungen ab dem Monat 
der Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte, wenn der Antrag im Laufe dieses 
Monats gestellt wurde. Sie gilt jeweils bis zum Ablauf des Schuljahres (31. August) in 
dem der Antrag gestellt wurde. 

6. Zahlungen: 
Die Gebühren sind jeweils im Voraus bis zum 5. des Monats auf eines der Konten der 

Stadtkasse Weinstadt zu bezahlen. 

7. Sonstiges 
Sofern bei Aufnahme in eine Einrichtung nach dieser Satzung für den laufenden Monat 
bereits eine Gebühr für eine Kindertageseinrichtung nach der „Ordnung für die Kinderta-
gesstätten der Stadt Weinstadt“ erhoben wurde, wird für diesen Monat keine Betreu-
ungsgebühr nach dieser Satzung erhoben. Dies gilt nicht für Gebühren der warmen Mit-
tagsverpflegung. 
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§ 8 Aufsicht, Versicherung, Haftung 

1. Auf dem Weg zur Einrichtung, sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht allein 
den Personensorgeberechtigten.  

2. Bei Festen und Veranstaltungen, die in Zusammenarbeit zwischen der Schulkindbetreu-
ung und den Personensorgeberechtigten organisiert werden und an denen die Perso-
nensorgeberechtigten teilnehmen, liegt die Aufsichtspflicht für die eigenen Kinder bei den 
Personensorgeberechtigten selbst. In diesen Fällen übernimmt die Schulkindbetreuung 
keine Aufsichtspflicht. 

3. Die Kinder sind an Betreuungstagen durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung 
und die Haftpflichtversicherung der Stadt versichert.  

4. Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, sind der jeweiligen 
Leitung unverzüglich zu melden.  

5. Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und anderer 
persönlicher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es wird emp-
fohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen. 

§ 9 Regelung in Krankheitsfällen 

1. Die Personensorgeberechtigten müssen die Einrichtung unverzüglich, spätestens am 
ersten Fehltag, über Fehlzeiten ihres Kindes (zum Beispiel wegen Krankheit oder Ur-
laub) informieren. Dies dient dem gemeinsamen Interesse an der Fürsorge für die Kin-
der. 

2. Die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten des § 34 Infektions-
schutzgesetz gelten vollumfänglich.  

3. Mit der Anmeldung erklären sich die Personensorgeberechtigten damit einverstanden, 
dass im Notfall der nächste erreichbare Kinderarzt oder jeder andere Arzt, ggf. das 
Krankenhaus zu Hilfe gerufen werden oder das Kind dorthin gebracht werden kann. 

§ 10 Elternvertretung 

Die Leitungen der Betreuungsangebote legen Wert auf eine gute und kooperative Erzie-
hungspartnerschaft mit den Eltern. Die Interessen der Personensorgeberechtigten werden 
durch eine jährlich zu wählende Elternvertretungen vertreten. Die Elternvertretungen aller 
schulischen Betreuungsangebote dieser Satzung bilden den Gesamtelternbeirat der schuli-
schen Betreuungseinrichtungen. Dieser wählt einen Vorsitz und eine Stellvertretung, welche 
die schulischen Betreuungseinrichtungen im Gesamtelternbeirat der Stadt Weinstadt und im 
Schulbeirat vertritt. 

§ 11 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.09.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die Betreuung von 
Grundschülern in Weinstadt vom 24.10.2013, zuletzt geändert am XX.XX.2025 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses  am 05.03.2026. 

Anwesende siehe Deckblatt dieser Niederschrift. 

 
 

Seite 17 
 

Anlage zur Satzung für die Betreuung an den städtischen 
Grundschulen in Weinstadt  
 
Schulkind-Betreuungsgebühren ab 01.09.2026 
 
1. Bei der Kernzeitenbetreuung beträgt die Gebühr pro Kind und Monat: 
 

für Kind(er) aus einer 
Familie mit 

Betreuung 
bis 13:00 Uhr 

Betreuung 
bis 14:00 Uhr 

Ab 01.09.25 Ab 01.09.26 Ab 01.09.25 Ab 01.09.26 

1 118,00 € 127,00 € 148,00 € 159,00 € 
2 100,00 € 108,00 € 126,00 € 135,00 € 

3   71,00 €   76,00 €   89,00 €   95,00 € 

4  
und mehr kinder-
geldberechtigten 
Kindern* 

 
  30,00 € 

 
  32,00 € 

 
  37,00 € 

 
  40,00 € 

Wohnsitz nicht in 
Weinstadt  

118,00 € 127,00 € 148,00 € 159,00 € 

 
2. Bei der Flexiblen Nachmittagsbetreuung beträgt die Gebühr pro Kind und Monat je be-
treutem Wochentag: 
 

für Kind(er) aus einer 
Familie mit 

Betreuung 
bis 14:00 Uhr 

Betreuung 
bis 16:00 Uhr 

Ab 01.09.25 Ab 01.09.26 Ab 01.09.25 Ab 01.09.26 
1 31,00 € 33,00 € 49,00 € 53,00 € 

2 26,00 € 28,00 € 42,00 € 45,00 € 
3 19,00 € 20,00 € 29,00 € 32,00 € 

4  
und mehr kinder-
geldberechtigten 
Kindern* 

 
  8,00 € 

 
  8,00 € 

 
12,00 € 

 
13,00 € 

Wohnsitz nicht in 
Weinstadt  

31,00 € 33,00 € 49,00 € 53,00 € 

 
Pro Monat wird ergänzend ein Verpflegungsbeitrag in Höhe von 105 € erhoben. Für die 
Ferienzeiten wird der Verpflegungsbeitrag anteilig nicht erhoben. Nimmt das Kind wegen 
Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht an den Mahlzeiten teil, erfolgt eine 
Erstattung nur für zusammenhängende Zeiträume von mehr als drei Tagen Dauer, sofern 
das Fernbleiben entsprechend angezeigt wurde und hierdurch eine Abbestellung der Mahl-
zeiten möglich war. Sofern das Verpflegungsangebot nur an einzelnen Wochentagen in An-
spruch genommen wird, wird der Verpflegungsbeitrag für jeden Wochentag anteilig mit 21 € 
monatlich erhoben. An Betreuungstagen bis 16:00 Uhr kann nicht auf die Verpflegung ver-
zichtet werden. 
 
3. Für ergänzende Betreuungsangebote an Ganztagesgrundschulen beträgt die Gebühr 
pro Kind und Monat: 
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für Kind(er) 
aus einer  

Familie mit 

Vor der Schule 

7:00 – 8:00 Uhr 

Nach der Schule 

15:00 – 17:00 Uhr 

Mittagsbetreuung 
freitags 

11:40 – 13:00 Uhr 

Anschluss-
betreuung 

freitags 
13:00 – 15:00 Uhr 

pro Wochentag pro Wochentag   

 Ab 
01.09. 
2025 

Ab 
01.09. 
2026 

Ab 
01.09. 
2025 

Ab 
01.09. 
2026 

Ab 
01.09. 
2025 

Ab 
01.09. 
2026 

Ab 
01.09. 
2025 

Ab 
01.09. 
2026 

1 14,60 € 15,70 € 28,70 € 30,80 € 19,20 € 20,60 € 28,70 € 30,80 € 

2 12,40 € 13,30 € 24,40 € 26,20 € 16,30 € 17,50 € 24,40 € 26,20 € 

3   8,80 €   9,40 € 17,20 € 18,50 € 11,50 € 12,40 € 17,20 € 18,50 € 

4 
und mehr 
kindergeld-

berechtigten 
Kindern* 

  3,70 €   3,90 €   7,20 €   7,70 €   4,80 €   5,20 €   7,20 €   7,70 € 

Wohnsitz 
nicht in 

Weinstadt 

14,60 € 15,70 € 28,70 € 30,80 € 19,20 € 20,60 € 28,70 € 30,80 € 

 
Pro Monat wird unabhängig von ggf. zu erhebenden Betreuungsgebühren ein Verpflegungs-
beitrag in Höhe von 125 € erhoben, sofern das Kind im Rahmen des offenen Ganztagesbe-
triebes einer Grund- schule für die Teilnahme an der warmen Mittagsverpflegung gemeldet 
ist. Für die Ferienzeiten wird der Verpflegungsbeitrag anteilig nicht erhoben, es sei denn, das 
Kind wird zu Ferienbetreuung mit warmer Mittagsverpflegung angemeldet. Nimmt das Kind 
wegen Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht an den Mahlzeiten teil, er-
folgt eine Erstattung nur für zusammenhängende Zeiträume von mehr als drei Tagen Dauer, 
sofern das Fernbleiben entsprechend angezeigt wurde und hierdurch eine Abbestellung der 
Mahlzeiten möglich war. Sofern das Verpflegungsangebot nur an einzelnen Wochentagen in 
Anspruch genommen wird, wird der Verpflegungsbeitrag für jeden Wochentag anteilig mit 25 
€ monatlich erhoben. 

4. Für die Ferienbetreuung in der KZB, in der Flexiblen Nachmittagsbetreuung und in er-
gänzen- den Betreuungsangeboten an Ganztagesgrundschulen werden ergänzend zu Absatz 
4, 5 und 6 folgende Beträge erhoben: 

 
Pro Kind und Woche bis Ab 01.09.25 Ab 01.09.26 

14.00 Uhr   88,00 €   94,00 € 
15.00 Uhr 146,00 € 157,00 € 

16.00 Uhr 156,00 € 167,00 € 
17.00 Uhr 168,00 € 180,00 € 

 
Für die Ferienbetreuung bis 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr wird pro Woche ergänzend ein Ver-
pflegungsbeitrag in Höhe von 28 € erhoben. Nimmt das Kind wegen Krankheit oder aus 
einem anderen wichtigen Grund nicht an den Mahlzeiten teil, erfolgt eine Erstattung nur für 
zusammenhängende Zeit- räume von mehr als drei Tagen Dauer, sofern das Fernbleiben 
entsprechend angezeigt wurde und hierdurch eine Abbestellung der Mahlzeiten möglich war. 
Wird zusätzlich zur Ferienbetreuung ein warmes Mittagessen gewünscht, kann das Kind nur 
in einer Einrichtung angemeldet werden, in der Mittagessen angeboten wird. Welche Einrich-
tung ein Essen anbietet, entscheidet die Stadt als Träger. Besteht eine Ferienwoche aus 3 
oder weniger Betreuungstagen ist die Gebühr und ggf. der Verpflegungsbeitrag für jeden 
Wochentag (Montag – Freitag), an dem aus diesem Grund keine Betreuung stattfindet, um 
1/5 zu kürzen. 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses  am 05.03.2026. 

Anwesende siehe Deckblatt dieser Niederschrift. 

 
 

Seite 19 
 

 
* Für die Stufenregelung zählen Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Kinder, die nach 

Vollendung des 10. Lebensjahres noch die Grundschule besuchen, werden auf Antrag bis zum Ende 
des Grundschulbesuchs in die Stufenregelung einbezogen. 

 
 
 
5. Berichte, Bekanntgaben und Verschiedenes  
 
Es sind keine Themen vorhanden.      
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ZUR BEURKUNDUNG 
 
 
 
 
 
Weinstadt, den   

 Vorsitzender  
   
   
   
   
   
   
   
   
Weinstadt, den   
 Gremiumsmitglied  
   
   
   
   
   
   
   
   
Weinstadt, den   
 Gremiumsmitglied  
   
   
   
   
   
   
   
   
Weinstadt, den   

 Schriftführer  
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